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Mafien uns gefreut." Stuf biefen Stuss

meg finb benn aud) 3:0er ©infenber ge=

tommen, non benen ber eine altex^

bings mit Stecht barauf aufmerffam
mad)t, bafs bas ohnehin etmas fd)mers

faltige boppelte Sinbemort „fomohl —
ats aud)" ^ier 3U ber unfdjönen 2Bort=

folge „ats aud) id) als" fül)rt. SBemx

mir bie beiben Sa^gegenftänbc burd)
„alle" pfammenfaffen, ift es aud) gar
nicht nötig, unb bie befte gorm für ben

©ebanfen ift tooljl: „Steine gieunbe
unb id) als ßagerleiter, mir alle haben
uns über 3fue Strbeit gefreut."

6. Slufgabe
©in Steehtsanmalt tlagt beim

©erid)t feinen ©ntfd)äbigungsanfprud)
ein mit ben SBorten: „SBie 31)nen
nod) in guter Erinnerung fein bürfte,
habe ici) bie Setlagte in ben legten
3mei Saljren in oerfdjiebenen S5ro5effen

oor 30"* Snftanâ oertreien. 3d) barf
fagen, bah id) mid) ausnal)msmeife
forgfältig femeils in bie SJtaterie ber

Settagten eingearbeitet unb für bie
©erid)tsoerl)anblungen oorbereitet
habe." — SBo ftedt ber geiler? Stnt=

roorten finb erbeten bis 10. Stuguft.

|uc îÊcfjeitecung

3lus bcm

©in ©erid)tsbeamter ftellt uns feine
Sammlung non Stilblüten jur Scr=

fügung; mir erlauben uns, baraus
für biefes gerienfieft ein Sträußen
aufammenpftellen:

Stus 3ted)tsfd)riften unb ©erid)tsreben
non Stnmälten :

Sie Klägerin möchte riicfjt er=

neut ein Serfaljren auf ihrem alleis
nigen Sudel burdjgefüfirt fel)en, tnie
bas fd)on einmal ber Sali mar.

SBenn fdjon feüens ber Klägerin
biefer Sßio3eh 3u einem gang un=

nötigen SJtonftrum aufgeblafen toirb,
fo möge bem Setlagten nidjt ner=

mehrt fein, auf feiner Seite einen

befdjeibenen Seitrag gum Unrat
biefer ©l)e 3U leiften.

Sie Äaffationstlägerin ift aber

unbelehrbar unb bleibt bei ihrer
ïattit; gleid)3eitig roirb fie nid)t
mübe, ben Äaffationsbetlagten nom

hohen Stoffe, auf bem fie immer nod)

3u fi|en nermeint, anftatt 3U erfen=

nen, bah fie fd)on längft in ber ßuft
hängt, herabjutanaeln.

Sie 25 m innolnieren einen tläg=
liehen Serfud), ben Ärebsgang nad)

©anoffa 3U beden.

©s ift unbeftritten, bah nom 1. Dt=
tober 1936 an bas el)etid)e ©ebäube

3roif(hen ben ^Parteien ins SBanten

tarn. Sies färbte fid) aud) fofort un=

beftrittenermahen auf ben 2Birt=

fdjaftsbetrieb ab.

Sie SBiberbetlagte hält aud) an
ber Sarftellung feft, meld)e ihr naih
ber SJteinung ber ©egenpartei bie

Sd)amröte ber rofenfingrigen ©os

in bie bleidien SBangen treiben
follte.

Sie 80 granten, bie SB. angeb*

lid) nerbient hat, hangen in ©ottes
Stamen in ber ßuft.
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haben uns gefreut/' Auf diesen Aus-
weg sind denn auch zwer Einsender ge-
kommen, von denen der eine aller-
dings mit Recht darauf aufmerksam
macht, daß das ohnehin etwas schwer-

fällige doppelte Bindewort „sowohl —
als auch" hier zu der unschönen Wort-
folge „als auch ich als" führt. Wenn
wir die beiden Satzgegenstände durch

„alle" zusammenfassen, ist es auch gar
nicht nötig, und die beste Form für den

Gedanken ist wohl: „Meine Freunde
und ich als Lagerleiter, wir alle haben
uns über Ihre Arbeit gefreut."

K. Ausgabe
Ein Rechtsanwalt klagt beim

Gericht seinen Entschädigungsanspruch
ein mit den Worten: „Wie Ihnen
noch in guter Erinnerung sein dürfte,
habe ich die Beklagte in den letzten
zwei Jahren in verschiedenen Prozessen

vor Ihrer Instanz vertreten. Ich darf
sagen, daß ich mich ausnahmsweise
sorgfältig jeweils in die Materie der

Beklagten eingearbeitet und für die
Gerichtsverhandlungen vorbereitet
habe." — Wo steckt der Fehler? Ant-
worten sind erbeten bis 10. August.

Dur Erheiterung

Aus dem

Ein Gerichtsbeamter stellt uns seine

Sammlung von Stilblüten zur Ver-
fügung; wir erlauben uns, daraus
für dieses Ferienheft ein Sträußchen
zusammenzustellen:

Aus Rechtsschriften und Eerichtsreden
von Anwälten :

Die Klägerin möchte nicht er-
neut ein Verfahren auf ihrem allei-
nigen Buckel durchgeführt sehen, wie
das schon einmal der Fall war.

Wenn schon seitens der Klägerin
dieser Prozeß zu einem ganz un-
nötigen Monstrum aufgeblasen wird,
so möge dem Beklagten nicht ver-
wehrt sein, auf seiner Seite einen
bescheidenen Veitrag zum Unrat
dieser Ehe zu leisten.

Die Kassationsklägerin ist aber

unbelehrbar und bleibt bei ihrer
Taktik; gleichzeitig wird sie nicht
müde, den Kassationsbeklagten vom

hohen Rosse, auf dem sie immer noch

zu sitzen vermeint, anstatt zu erken-

nen, daß sie schon längst in der Luft
hängt, herabzukanzeln.

Die 25 in involvieren einen kläg-
lichen Versuch, den Krebsgang nach

Canossa zu decken.

Es ist unbestritten, daß vom 1. Ok-

tober 1936 an das eheliche Gebäude

zwischen den Parteien ins Wanken
kam. Dies färbte sich auch sofort un-
bestrittenermaßen auf den Wirt-
schaftsbetrieb ab.

Die Widerbeklagte hält auch an
der Darstellung fest, welche ihr nach

der Meinung der Gegenpartei die

Schamröte der rosenfingrigen Eos
in die bleichen Wangen treiben
sollte.

Die 80 Franken, die W. angeb-

lich verdient hat, hangen in Gottes
Namen in der Luft.
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35er 33eflagte hat ben Äläger bis
aufs $emb ausgefogen.

Sie fjfolge mar, baff bie 23eflagte
beut Äläger minbefiens ein falbes
3a^r lang ben Äopf machte, !ein
SBart mehr mit ihm fpradf unb in
ber ÏGohnung ftumm tierummixt=
{(haftete mie eine 5Rachegöttin. Sie
Scfimiegermutter hat ihren 9Jîann
mit §urenbub, Gemein etc. titu=
tiert, unb ber SBeïtagte ift automa»
tifdf uan biefer Stimmung ange»
tränfett morben.

Gs ift nidft fo, baff bie Älägerin
bas Äinb fo einem reiben SJÎann

in bie Sdfulfe fcfjieben mill.

Ser Äläger ptte Gelegenheit
gehabt, bem 33eflagten ben Straf»
rioter an ben $als gu hängen.

Ser Gfjemann fonnte an ben

grüßten bes Dledftsgefchäftes ber

Gfjefrau nagen.

Slus ißoligeirapporten:
Ser Xäter ftieg burdj ein gen»

fter ins innere bes £>äus<hens

Ginen bereitgelegten Äuthen
nahm er fidj gum ßecferbiffen.

Gs ftetjt noih nicht einmanbfrei
feft, ob ein fpatsroirbelbruch bem

33erunglücften bas £eben ausge»
haucht hat.

3ur ^erfon bes Slutolenfers ift
gu fagen, baff er nicht ben Ginbrucf
erroecfte, als fei er betrunfen ober

fonft geniigenb mit Sttfohot aufge»

füllt.

SIus Gerichtsurteilen:
Ser Kläger lieg gur 33egrün=

bung bes Scheibungsbegehrens gob»

genbes uorbringen: Sie erften Glfe»

fahre feien burchaus normal gerne»
fen. Soch fei bies eingig bem guten
Gharafter bes Älägers gu oerban»
fen, ber mit alter Gemalt mit ber
33eflagten habe in grieben gufam»
menleben mollen.

Sie gmeite Snftang hält bie

Sbentität bes gepfänbeten Sdfmei»
nes mit bem SSorberrichter für er»

miefen.

Gs geht nicht an, baff bie Äläge»
rin in biefer SBeife auf bem 23uc£el

bes SBeflagten lufriert.

91us einem pfpcifiatrifchen Gutachten:
Um in bie ipfpche ber Gptoran»

bin (ber Hnterfuchungsperfon) ein»

bringen gu fönnen, muff hier auch

auf ben linfen Gllbogen einge»

gangen merben.

91us einem 93rief ber „Suual":
Somohl oon feiten bes rechten

Saumens als auch ber linfen Schul»
ter famt ein bleibenber 3îacï)teil
nicht angenommen merben.

aius einem Gutachten über einen 3u=
fammenftoff groifchen Sluto unb 2Jto»

torrab, mobei es einen Xoten unb
einen Sdjmeruerletsten gab:

SBeibe galfrgeuglenfer haben gum
Gelingen bes Greigniffes beigetra»

gen.

Slus bem 23ericf)t eines Gemeinbe»
rates:

Ser Ghefrau gehen offenbar bie

gäfjigfeiten ab, bem Änaben eine

richtige Grgieffung angebeihen gu

laffen, ba bas geiftige 3füftgeug bei

ihr offenbar Schmanfungen unter»

liegt.

120

Der Beklagte hat den Kläger bis
aufs Hemd ausgesogen.

Die Folge war, daß die Beklagte
dem Kläger mindestens ein halbes
Jahr lang den Kopf machte, kein
Wort mehr mit ihm sprach und in
der Wohnung stumm Herumwirt-
schaftete wie eine Rachegöttin. Die
Schwiegermutter hat ihren Mann
mit Hurenbub, Schwein etc. titu-
liert, und der Beklagte ist automa-
tisch von dieser Stimmung ange-
kränkelt worden.

Es ist nicht so, daß die Klägerin
das Kind so einem reichen Mann
in die Schuhe schieben will.

Der Kläger hätte Gelegenheit
gehabt, dem Beklagten den Straf-
richter an den Hals zu hängen.

Der Ehemann konnte an den

Früchten des Rechtsgeschäftes der

Ehefrau nagen.

Aus Polizeirapporten -

Der Täter stieg durch ein Fen-
ster ins Innere des Häuschens

Einen bereitgelegten Kuchen
nahm er sich zum Leckerbissen.

Es steht noch nicht einwandfrei
fest, ob ein Halswirbelbruch dem

Verunglückten das Leben ausge-
haucht hat.

Zur Person des Autolenkers ist

zu sagen, daß er nicht den Eindruck
erweckte, als sei er betrunken oder

sonst genügend mit Alkohol aufge-
füllt.

Aus Gerichtsurteilen!
Der Kläger ließ zur Begrün-

dung des Scheidungsbegehrens Fol-
gendes vorbringen! Die ersten Ehe-

fahre seien durchaus normal gewe-
sen. Doch sei dies einzig dem guten
Charakter des Klägers zu verdau-
ken, der mit aller Gewalt mit der

Beklagten habe in Frieden zusam-
menleben wollen.

Die zweite Instanz hält die

Identität des gepfändeten Schwei-
nes mit dem Vorderrichter für er-
wiesen.

Es geht nicht an, daß die Klage-
rin in dieser Weise auf dem Buckel
des Beklagten lukriert.

Aus einem psychiatrischen Gutachten!
Um in die Psyche der Exploran-

din (der Untersuchungsperson) ein-

dringen zu können, muß hier auch

auf den linken Ellbogen einge-

gangen werden.

Aus einem Brief der „Suval"!
Sowohl von feiten des rechten

Daumens als auch der linken Schul-
ter kann ein bleibender Nachteil
nicht angenommen werden.

Aus einem Gutachten über einen Zu-
sammenstoß zwischen Auto und Mo-
torrad, wobei es einen Toten und
einen Schwerverletzten gab!

Beide Fahrzeuglenker haben zum
Gelingen des Ereignisses beigetra-
gen.

Aus dem Bericht eines Gemeinde-
rates!

Der Ehefrau gehen offenbar die

Fähigkeiten ab, dem Knaben eine

richtige Erziehung angedeihen zu
lassen, da das geistige Rüstzeug bei

ihr offenbar Schwankungen unter-
liegt.
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